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Präventionsgesetz steht endlich vor der Tür  

Stefan Webendörfer, Jürgen F. Riemann

Seit 2002 ist jedes Jahr der Monat März nach dem 
Vorbild der amerikanischen Gastroenterologen 
auch in Deutschland der Darmkrebsmonat. Da-
mit soll das Interesse der Öffentlichkeit ganz be-
sonders auf die zunehmende Inzidenz des kolo-
rektalen Karzinoms in unserem Land und die 
Möglichkeiten seiner Primär- und Sekundärprä-
vention gerichtet werden. Die Arbeit verschie-
dener Stiftungen und Interessensverbände war 
nicht zuletzt auch dadurch erfolgreich, dass Maß-
nahmen – wie jetzt im neuen Referentenentwurf 
zum Präventionsgesetz beschrieben – in den letz-
ten 10 Jahren in der Praxis erfolgreich zur Anwen-
dung gekommen sind. 

Dazu gehört vor allem das seit 2002 geltende op-
portunistische Vorsorge- und Früherkennungs-
angebot der gesetzlichen Krankenkassen ab dem 
50. Lebensjahr. Dessen Erfolge hat das Zentralin-
stitut für die kassenärztliche Versorgung ein-
deutig bestätigt. Auch das 2013 von der Politik 
beschlossene und schon von manchen Kranken-
kassen bereits praktizierte persönliche Ein-
ladungsverfahren zur Darmkrebsvorsorge und 
Früherkennung mit der Möglichkeit, die Alters-
grenze für den Zugang flexibel zu gestalten, ver-
fehlt seine Wirkung nicht; ebenso das gezielte 
Ansprechen von Menschen in bestimmten Le-
bensräumen, sogenannten Settings. 

Hier ist im Besonderen die Integration der Be-
triebs- und Arbeitsmedizin in die Darmkrebs-
früherkennung zu nennen. 
Wir haben in Deutschland 
über 40  Millionen Arbeit-
nehmer, die – je nach Betrieb 
und Arbeitsplatz – zu ge-
setzlich vorgeschriebenen 
regulären arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Mit ei-
nem überschaubaren Mehraufwand kann der 
Betriebs- und  Arbeitsmediziner den meist ge-
sunden Mitarbeitern evidenzbasierte Screening-
Untersuchungen auf freiwilliger Basis anbieten. 
Wenn dabei pathologische Befunde erhoben 
werden, wie z. B. der Nachweis von okkultem 
Blut im Stuhl, steht der Betriebsarzt für eine Erst-
beratung zur Verfügung und empfiehlt dann den 
Gang zum Haus- bzw. Facharzt zur weiteren Di-
agnostik und / oder Therapie, in diesem Falle ei-
ner Koloskopie und ggf. einer Polypektomie. 

Nun gibt es eindeutig mehr chronische und Life-
style-Erkrankungen als das Jahr Monate hat. 
Dennoch könnte das in Kürze im Bundestag zur 

Abstimmung stehende Präventionsgesetz einen 
Anreiz dafür bieten, chronische Erkrankungen, 
wie Adipositas, metabolisches Syndrom, Diabe-
tes mellitus Typ II, arterielle Hypertonie mit allen 
Folgeerkrankungen und Krebsleiden einer syste-
matischen Primär-, Sekundär- und sogar Tertiär-
Prävention zuzuführen. 

Diese politische Vorgabe durch das Gesetz 
kommt unserem haus- und fachärztlichen Sys-
tem, den Sozialversicherungsträgern und ande-
ren Institutionen sehr entgegen; ihr erklärtes 
Ziel ist es, die Prävention in Deutschland zu ver-
bessern. Der Setting-Ansatz fokussiert dabei auf 
Kindergärten, Schulen oder den Arbeitsplatz. 
Dementsprechend sind federführend Kinder-, 
Haus- und Fachärzte und jetzt auch Betriebs- 
und Arbeitsmediziner zuständig, um geeignete 
Screening-Maßnahmen und in der Folge auch 
Beratungen zum weiteren Vorgehen anzubieten. 

Ein Erfolgsfaktor zur Verbesserung der Präven-
tion in Deutschland wird die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen (ärztlichen) Disziplinen 
sein. Ein anderer die Multiplikator-Funktion er-
folgreich gescreenter Patienten, die ihre positi-
ven Erfahrungen an Familienmitglieder und 
Freunde in ihrem Lebensumfeld weitergeben 
werden. Die Stiftung LebensBlicke als eine der 
wichtigen Player im gesundheitspolitischen 
Umfeld begrüßt daher nachdrücklich, dass ihre 
wiederholte Forderung nach einem Präventi-

onsgesetz nun endlich Rea-
lität zu werden scheint. 

Prävention ist und bleibt ein 
„Megathema“ auch in der 
 Zukunft. Die gesamtgesell-
schaftliche Diskussion dazu 

muss von allen Verantwortlichen im Gesund-
heitswesen verstärkt in der breiten  Öffentlichkeit 
in Gang gesetzt werden, um 

 ▶ rechtzeitig die Weichen für einen nachhaltigen 
Umgang mit dem Thema zu stellen und 

 ▶ damit auch in der Zukunft eine zwangsläufig 
erhebliche Kostensteigerung für alle Versicher-
ten zu vermeiden. 

Vorausschauend handeln ist immer besser als 
nachher über eine bereits heute schon absehbare 
Entwicklung zu jammern. Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe hat in seiner Hausmit-
teilung zum Beschluss des Bundeskabinetts zum 
Präventionsgesetz recht: „Krankheiten vermei-
den, bevor sie entstehen!“
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„Krankheiten vermeiden, 
bevor sie entstehen!“
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